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BeieinigendiesergeistlichenWaPPen, 5
so beiGottweig,AltenburgundZwettl,habeichdiemirbekanntgewordenenältestenPastoraleimBesitzedieserStifte 5;?zurZeichnungbenutzt}DieseAufrissesind 3
abernichtgenaueKopienderuralten
Krummstabe,sondernbloi?fre1e"Nach' "w"umlgilduttigenderselbeg,

dem
Std;

der
äbngenw?. 4

etc nung angepa t, soweit 1es e en zu- w"
lässigwar. 1'" ÄmAuchdieHelmkleinodemancherws-lllllllllllllllllllllllllmanumunwlllllllll
wappen (Herzogenburg, Klosterneuburg,
Göttweig und Seitenstettenfp", die dem
Laienmeistvölligunbekanntseindürften,habeichebenfallsaufgenommen,weilsiefür M"hh"
manche Zwecke nicht zu unterschätzende
Dekorationsmotivegeben. DieseI-Ielm- f.

Abb.z.RegulierteslateranensischesChor!
y r bertenstift Herzogenburg

dekorativer Wert ist aber ein sehr bedeu-

tender und geben sie oft eine willkommene symmetrische Ergänzung des

Wappenbildes, wenn das Helrnkleinod des persönlichen Wappens eines Abtes
in Funktion treten soll. (Siehe Abb. 10.)

Die Tinkturen der Stiftswappen sind in den Abbildungen durch die

allgemein gebräuchlichen heraldischen Schraffuren angedeutet worden, deren

Ablesung für den mit ihnen nicht Bewanderten durch die beigesetzten genauen
Blasonierungen der Wappenbilder wesentlich erleichtert wurde. Es ist nur

zu bedauern, daß man bei einigen Wappen, wie zum

BeispielbeijenemvonI-IeiligenkreuzundvonZwettl,
vonderalten,guten,heraldischrichtigenTingierung, sagt.

; AbstandgenommenhatunddieMetallfelder(Gold
ßäc undSilber)durchFarbenfelderersetzte,dienun,wie

leichtbegreiflich,mitdenbeibehaltenenaltenFarbenderFigureninKollisiongeratenmußtenundgegen
y K}, dasausderPraxishervorgegangeneFarbengesetzM,

5 ' Qyllfßuij?derHeraldikverstoßen.
".11 75 Wg"; GewissermaßenalsEinleitungwurdenauchdie

WappenjenerOrden,dieinNiederösterreichNieder-
x qiänhjvßäljä" lassungenbesitzen,denAbhandlungenüberdiediesen

"fjflliä) OrdenzugehörigenStiftevorangestellt,weildiese
"

Wappenbilder vielleichthie und da für dekorative

Abb.3.SiegeldesKapitels "u
des Stiftes Herzogenhutg v" Farbe (Rot, Blau, Grün und Schwarz) ist nicht neben oder auf Farbe,

(XIV. Jahrhundert) Metall (Gold und Silber) nicht neben oder auf Metall zu setzen.
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